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1. Bekanntmachung der Neufassung der Satzung über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter in der Stadt Leuna

Aufgrund des § 2 der 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter in der Stadt Leuna vom 28. März 2008 wird nachstehend 
der Wortlaut der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter in der 
Stadt Leuna bekannt gemacht.

Die Neufassung berücksichtigt:
1. die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter in der Stadt Leuna
    vom 27. Juni 2003 (Amtsblatt der Stadt Leuna Nr. 14/2003 vom 7. Juli 2003),
2. die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für
    Kleineinleiter in der Stadt Leuna vom 3. November 2003 (Amtsblatt der Stadt Leuna Nr. 
    22/2003 vom 10. November 2003),
3. die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für
    Kleineinleiter in der Stadt Leuna vom 26. Oktober 2007 (Amtsblatt der VGem Leuna-
    Kötzschau Nr. 27/2007 vom 13. November 2007) sowie
4. die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für
    Kleineinleiter in der Stadt Leuna vom 28. März 2008 (Amtsblatt der VGem Leuna-
    Kötzschau Nr. 11/2008 vom 2. April 2008).



08. April 2008 Amtsblatt Nr. 12/2008 Seite 2

Neufassung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter in 
der Stadt Leuna

§ 1
Gegenstand der Satzung

(1) Die Stadt Leuna wälzt die Abwasserabgabe, die sie anstelle von Direkteinleitern, die im 
Jahresdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen 
und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten, 
an das Land Sachsen-Anhalt zu entrichten hat, auf die Direkteinleiter ab. Hierzu erhebt sie 
nach Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe.

(2) Eine Abgabepflicht liegt nicht vor, wenn das Schmutzwasser nachweislich 

a) rechtmäßig einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt,

b) auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden recht-
    mäßig aufgebracht oder 

c) in einer Abwasserbeseitigungsanlage behandelt wird, die mindestens den allgemein
    anerkannten Regeln der Technik entspricht und der Schlamm einer dafür geeigneten
    Abwasserbehandlungsanlage zugeführt oder nach Abfallrecht entsorgt wird.

Die Nachweisführung und deren Kosten fallen dem Abgabepflichtigen zur Last.

§ 2
Abgabepflichtige

(1) Abgabepflichtig ist der Abwassereinleiter, der Inhaber der tatsächlichen 
Sachherrschaft über die Einleitung.

(2) Es gilt die widerlegbare Vermutung, dass der Grundstückseigentümer Einleiter
im Sinne des Absatzes 1 ist. Sollte im Einzelfall der Eigentümer nicht auch 
gleichzeitig Einleiter sein, so ist er verpflichtet, der Stadt Leuna mitzuteilen, wer die
tatsächliche Sachherrschaft über die abgabepflichtige Einleitung ausübt. Mehrere
Abgabepflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Beim Wechsel des Abgabepflichtigen geht die Abgabepflicht mit Beginn des
auf den Übergang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über.
Versäumt der bisher Verpflichtete die Mitteilung hierüber, so haftet er für die
Abgabe, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt Leuna
entfällt, neben den neuen Verpflichteten.
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§ 3
Entstehung und Beendigung der Abgabepflicht

(1) Die Abgabepflicht für vorhandene Kleineinleitungen entsteht jeweils zu Beginn eines 
jeden Kalenderjahres, sonst mit dem Ersten des Monates, der auf den Beginn der Einleitung 
folgt, frühestens jedoch mit Bekanntgabe des jeweiligen Festsetzungsbescheides gemäß § 10 
Abs. 1 AG AbwAG.

(2) Die Abgabepflicht erlischt mit dem Letzten des Monats, in dem die Direkteinleitung durch 
Anschluss an eine öffentliche Schmutzwasserkanalisation entfällt oder der Abgabepflichtige 
den anderweitigen Wegfall der Stadt Leuna schriftlich anzeigt.

§ 4
Abgabemaßstab und Abgabesatz

(1) Die Abwasserabgabe richtet sich nach der Schädlichkeit des Abwassers und
wird vom Land Sachsen-Anhalt auf der Grundlage des Gesetzes über Abgaben für das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz) bestimmt.
Entsprechend dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasser-
abgabengesetz wird bei der Berechnung der Abwasserabgabe die Zahl, der am
30. Juni des Kalenderjahres, für welches die Abgabe festgesetzt werden soll, auf dem 
Grundstück mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten Einwohner zugrunde gelegt.

(2) Entsprechend dem Abwasserabgabengesetz in der jeweils gültigen Fassung beträgt
die Abwasserabgabe gegenwärtig 17,89 € pro Einwohner und Jahr.

§ 5
Erhebungszeitraum

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

§ 6
Heranziehung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung setzt einen schriftlichen Bescheid voraus, der mit dem Bescheid über 
andere Abgaben verbunden sein kann (Heranziehungsbescheid).

(2) Die Abgabe ist einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.
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§ 7
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Der Abgabepflichtige hat für die Prüfung und Berechnung der Abgabeansprüche die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Stadt Leuna kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft 
verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu 
helfen.

§ 8
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt Leuna sowohl vom 
Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

§ 9
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) der 
hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-
LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücks- und 
Grundbuchbezeichnung) durch die Stadt Leuna zulässig.

(2) Die Stadt Leuna darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des 
Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke nutzen. 

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Vorsätzliche oder leichtfertige Zuwiderhandlungen gegen

- § 7 Absätze 1 und 2 sowie 
- § 8 Absatz 1

sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 16 Absatz 2 Nr. 2 des KAG-LSA und können mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden.
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§ 11
Entsprechende Anwendungen

Auf die Abwasserabgabe für Kleineinleiter in der Stadt Leuna sind die Bestimmungen des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden, soweit nicht diese Satzung besondere Bestimmungen enthält.

§ 12
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 13
In-Kraft-Treten

2. Bekanntmachung der 244. Hauptausschusssitzung 
der Stadt Leuna am 14. April 2008

Die 244. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Leuna findet am 14. April 2008, 
17:30 Uhr im Rathaus Leuna, Rathausstraße 1 in 06237 Leuna statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Vorstellung der Kandidaten für die Stelle des Hausmeisters im neuen 
Sportlerheim

2. Protokollkontrolle des Protokolls des Hauptausschusses vom 
17. März 2008 (243. Sitzung)

3. Anfragen der Stadträte

4. Sitzungsvorlagen
zu beraten am ↓    

SV 19/04/08 Stadionordnung für das Stadion des Friedens 14.04.2008 
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5. Informationen der Bürgermeisterin/ Berichte aus den Ausschüssen
- ABM – Qualifizierung von Arbeitnehmern im Garten- und Landschaftsbau 
  durch die Schaffung zusätzlicher Parkflächen in der Stadt Leuna

Nicht öffentlicher Teil

6.      Sitzungsvorlagen 
                                                                                                                     zu beraten am ↓ 

SV 18/04/08 Garagenneubau Leuna – Vergabe - Fertiggaragen 14.04.2008 

gez. Dr. Dietlind Hagenau
Bürgermeisterin

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Zöschen für das 
Haushaltsjahr 2008

1.  HAUSHALTSSATZUNG

Auf der Grundlage der §§ 92 und folgende der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA 43/1993, S. 568), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07. November 2007 (GVBl. LSA 32/2007, S. 352) hat der Gemeinderat 
Z ö s c h e n   in der Sitzung am  10. März 2008  folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf   875.300  Euro
in der Ausgabe auf 2.066.000  Euro

im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf   409.200  Euro
in der Ausgabe auf   409.200  Euro

festgesetzt. 

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) 
gemäß § 100 GO LSA werden nicht veranschlagt.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 99 GO LSA werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag gemäß § 102 (2) GO LSA, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 

2.034.000  Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 290  v.H.
b)  für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 380  v.H.
2. Gewerbesteuer 320  v.H.

§ 6

Ein Fehlbetrag im Sinne des § 95 (2) 1. GO LSA ist erheblich, wenn  3.000 Euro  überschritten 
werden.

§ 7

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben im Sinne des § 95 (2) 2. GO LSA sind 
erheblich, die einen Betrag von  1.000 Euro  übersteigen.

Zöschen, 02. April 2008
Siegel

gez. Schaaf
(Bürgermeister)

2.  BEKANNTMACHUNG der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit  ö f f e n t l i c h   bekannt 
gemacht.

Die nach § 94 Absatz 2 und 3 der GO LSA erforderliche Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde der Landkreisverwaltung Saalekreis wurde am 28. März 2008 unter dem Az.: 15.14.01.178/FG 
erteilt. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Absatz 3 Satz 1 der GO LSA 

vom  09. April 2008   bis   17. April 2008 

zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Leuna (Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau), 
Rathausstr. 1, 06237 Leuna, Zimmer 102 während der Öffnungszeiten

Montag und Mittwoch von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr und
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

öffentlich aus.

Zöschen, 03. April 2008
Siegel

gez. Schaaf
(Bürgermeister)

4. Termine

Termine des Stadtrates Leuna und seiner Ausschüsse sowie Erscheinungsdaten der 
Amtsblätter: 

    i.d.R.                      i.d.R.                                      i.d.R.                           i.d.R.
    1.Do./Monat) 1. Die./Monat)             2. Die./Monat)           letzter Do./Monat)

              17:30 Uhr      17:30 Uhr         17:30 Uhr                              17:30 Uhr              18:00 Uhr
2008 Haupt

ausschuss
Finanz- u. 
Vergabe-
ausschuss

Bau-, Wirtschafts-,
Stadtentwicklungs- 
und Umweltausschuss

Schul-,Kultur-, 
Sport- und
Sozialausschuss

Stadtrats-
sitzung

Erscheinungs-
tag 
Amtsblatt

April 14.04. 03.04. 01.04. 08.04. 24.04. 02.04.
08.04.
18.04.

Mai 19.05. 08.05. 06.05. 13.05. 29.05. 13.05
23.05.

Termine des Gemeinderates und seiner Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden der
 VGem Leuna-Kötzschau:

Gemeinde Friedensdorf
2008 Gemeinderat
April ---
Mai 23.05.
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Gemeinde Günthersdorf
2008 Gemeinderat Technischer 

Ausschuss
Ausschuss Kultur, 
Soziales, Sport u. Jugend

Ausschuss Ordnung u. 
Sicherheit

April 28.04.
Mai 26.05.

Gemeinde Horburg-Maßlau
2008 Gemeinderat
April ---
Mai ---

Gemeinde Kötschlitz
2008 Gemeinderat
April 09.04.
Mai ---

Gemeinde Kötzschau
2008 Gemeinderat Hauptausschuss Bauausschuss
April 21.04.
Mai 19.05.

Gemeinde Kreypau
2008 Gemeinderat
April ---
Mai 15.05.

Gemeinde Rodden
2008 Gemeinderat
April 22.04.
Mai 27.05.

Gemeinde Wallendorf
2008 Gemeinderat
April 14.04.
Mai 19.05.

Gemeinde Zöschen
2008 Gemeinderat
April 28.04.
Mai 26.05.

Gemeinde Zweimen
2008 Gemeinderat
April 03.04.
Mai 29.05.
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Termine der Schiedsstelle Leuna
Die Sprechstunden der Schiedsstelle Leuna finden jeden dritten Dienstag, 17:00 Uhr im 
Rathaus Leuna, 1. Etage, Zimmer 202  statt.
bevorstehende Termine: 15. April 2008 17:00 Uhr

20. Mai 2008 17:00 Uhr  

Termine der Schiedsstelle in Günthersdorf
Die Sprechstunden der Schiedsstelle in Günthersdorf finden jeden ersten Donnerstag, 
16:15 Uhr in der Außenstelle der VGem Leuna-Kötzschau, Merseburger Straße 15 b, 06254 
Günthersdorf statt.
bevorstehende Termine:  08. Mai 2008      16:15 Uhr

Dr. Dietlind Hagenau Siegel
Bürgermeisterin der Trägergemeinde
der VGem Leuna-Kötzschau
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